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Medienmitteilung des Bundesgerichts

Urteil vom 27. März 2026 (2C_47/2025)

"Milch" zur Bezeichnung von veganen Produkten nicht zulässig

"Milch"  darf  nicht  zur  Bezeichnung  veganer  Produkte  verwendet  werden.  Das  
Bundesgericht weist die Beschwerde der Herstellerfirma eines Haferdrinks ab.

Der Haferdrink hat das Format eines Tetrapacks. Auf der Rückseite wird das Produkt als 
"Haferdrink" bezeichnet. Auf der Vorderseite findet sich die Aufschrift "SHHH...THIS IS 
NOT M[*]LK"; bei dem gross abgebildeten "M[*]LK" steht anstatt des "i" von "milk" ein  
weisser Tropfen. Das Kantonale Laboratorium des Kantons Zürich untersagte 2022 die 
Inverkehrbringung des Produkts mit der aktuellen Kennzeichnung. Das Zürcher Verwal-
tungsgericht wies die Beschwerde der Herstellerfirma 2024 ab. 

Das Bundesgericht weist die Beschwerde der Herstellerfirma in seiner öffentlichen Bera-
tung vom 27.  März 2026 ab.  Das Bundesgericht  hat  sich 2025 ausführlich zur  Kenn-
zeichnung  veganer  Lebensmittel  geäussert  (Urteil  2C_26/2023   mit  Medienmitteilung  ). 
Gestützt  auf  seine Rechtsprechung  kommt  es  im  konkreten  Fall  zum  Schluss,  dass 
"Milch" nicht verwendet werden darf, um ein veganes Produkt zu bezeichnen. Das gilt  
grundsätzlich auch dann, wenn die Sachbezeichnung "Milch" zur negativen Anpreisung 
("ich bin keine Milch") verwendet oder typografisch abgeändert wird (wie im vorliegenden 
Fall durch das Ersetzen des "i" durch einen Tropfen).
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https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_26%2F2023&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-05-2025-2C_26-2023&number_of_ranks=2803
mailto:presse@bger.ch
https://www.bger.ch/files/live/sites/tfl/files/pdf/de/2c_0026_2023_yyyy_mm_dd_T_d_12_34_39.pdf


Hinweis: Die Medienmitteilung dient zur Information der Öffentlichkeit und der Medien. Die 
verwendeten Formulierungen können vom Wortlaut des Urteils abweichen; für die Recht-
sprechung ist einzig das schriftliche Urteil massgebend. 

Das Urteil wird nach Vorliegen der schriftlichen Begründung auf www.bger.ch   veröffentlicht 
(Datum noch nicht bekannt) : Rechtsprechung > Urteilsdatenbanken > Alle Urteile > 
2C_47/2025 eingeben.
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